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63/01 Beamten-Dienstrechtsgesetz

Norm

BDG 1979 §112 Abs1

1. BDG 1979 § 112 heute

2. BDG 1979 § 112 gültig ab 24.12.2020 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 153/2020

3. BDG 1979 § 112 gültig von 09.07.2019 bis 23.12.2020 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 58/2019

4. BDG 1979 § 112 gültig von 01.01.2014 bis 08.07.2019 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 210/2013

5. BDG 1979 § 112 gültig von 01.01.2014 bis 31.12.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 120/2012

6. BDG 1979 § 112 gültig von 01.01.2013 bis 31.12.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 210/2013

7. BDG 1979 § 112 gültig von 01.01.2013 bis 31.12.2012 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 120/2012

8. BDG 1979 § 112 gültig von 01.01.2012 bis 31.12.2012 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 140/2011

9. BDG 1979 § 112 gültig von 01.05.1995 bis 31.12.2011 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 297/1995

10. BDG 1979 § 112 gültig von 22.07.1989 bis 30.04.1995 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 346/1989

11. BDG 1979 § 112 gültig von 01.12.1987 bis 21.07.1989 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 237/1987

12. BDG 1979 § 112 gültig von 01.12.1987 bis 30.11.1987 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 47/1987

13. BDG 1979 § 112 gültig von 05.03.1983 bis 30.11.1987 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 137/1983

Hinweis auf Stammrechtssatz
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Stammrechtssatz

Bloße Gerüchte und vage Vermutungen reichen für eine vorläu;ge Suspendierung nicht aus. Vielmehr müssen

greifbare Anhaltspunkte für das Vorliegen einer Dienstp<ichtverletzung in ausreichender Schwere sowohl in Richtung

auf die objektive wie die subjektive Tatseite gegeben sein. Allerdings ist eine (vorläu;ge) Suspendierung unzulässig,

wenn bereits im Zeitpunkt der Entscheidung über ihre Verfügung oCenkundig ist, das heißt auf der Hand liegt, dass die

Voraussetzungen für die Einstellung des Disziplinarverfahrens vorliegen. Dies wäre etwa bei inzwischen eingetretener

Verjährung, bei bloßem Bagatellcharakter der zur Last gelegten Tat oder bereits diagnostizierter Schuldunfähigkeit des

Beschuldigten der Fall. Ob diese Offenkundigkeit gegeben ist, kann jeweils nur im Einzelfall beurteilt werden (vgl. VwGH

24.4.2014, 2013/09/0195; VwGH 28.2.2012, 2011/09/0054, VwSlg. 18347 A/2012; 30.5.2011, 2010/09/0231).Bloße

Gerüchte und vage Vermutungen reichen für eine vorläu;ge Suspendierung nicht aus. Vielmehr müssen greifbare

Anhaltspunkte für das Vorliegen einer Dienstp<ichtverletzung in ausreichender Schwere sowohl in Richtung auf die

objektive wie die subjektive Tatseite gegeben sein. Allerdings ist eine (vorläu;ge) Suspendierung unzulässig, wenn

bereits im Zeitpunkt der Entscheidung über ihre Verfügung oCenkundig ist, das heißt auf der Hand liegt, dass die

Voraussetzungen für die Einstellung des Disziplinarverfahrens vorliegen. Dies wäre etwa bei inzwischen eingetretener

Verjährung, bei bloßem Bagatellcharakter der zur Last gelegten Tat oder bereits diagnostizierter Schuldunfähigkeit des

Beschuldigten der Fall. Ob diese OCenkundigkeit gegeben ist, kann jeweils nur im Einzelfall beurteilt werden vergleiche

VwGH 24.4.2014, 2013/09/0195; VwGH 28.2.2012, 2011/09/0054, VwSlg. 18347 A/2012; 30.5.2011, 2010/09/0231).
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